
 

Abwägungsvorschläge 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB und der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB  

Folgende beteiligte Behörden teilten mit, dass keine Bedenken bestehen:  
 

 

1. Nieder. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Aurich – 06.01.2017 
2. NLWKN – Betriebsstelle Aurich – 12.01.2017 
3. AVACON AG – 23.01.2017 
4. EWE Netz GmbH – 17.02.2017 
5. IHK für Ostfriesland und Papenburg – 14.02.2017  
6. Sielacht Esens – 17.02.2017  

 

 
 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis 
genommen.  

 

 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB sind Stellungnahmen zu folgenden Themenbereichen eingegangen: 

LGLN - Regionaldirektion Aurich, Katasteramt Wittmund vom 06.01.2017 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Anfertigung einer geometrisch einwandfreien 
Planunterlage wird beantragt.  



Ostfriesische Landschaft vom 11.01.2017 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Landkreis Wittmund mit Schreiben vom 08.02.2017 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Die Hinweise werden beachtet.  

 
Vodafone Kabel Deutschland vom 10.02.2017 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird beachtet.  



Deutsche Telekom GmbH vom 14.02.2017  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet.  

 


